
 

B
Eingangsvermerk:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Fachdienst Jugend, Sport und Kultur
Frau Schulze
Telefon: 04152 / 13 - 3735
E-Mail: Ria-Linda.Schulze@geesthacht.de

Stadt Geesthacht
Fachdienst Jugend, Sport und Kultur- Jugendpflege -
Markt 15

▼ Hinweis:
Der Verwendungsnachweis muss entsprechend
der in den Leitsätzen genannten Frist spätestens
vier Wochen nach Beendigung der Maßnahme
dem Fachdienst Bildung vorgelegt werden.21502 Geesthacht

Verwendungsnachweis
(für Veranstaltungen, Sachwerte oder sonstiges)

Aktenzeichen (s. Bewilligungsbescheid)

1. Angaben zum Zuwendungsberechtigten
Name / Bezeichnung des Vereins / des Trägers Ansprechpartner/in

Anschrift Telefon

E-Mail-Adresse

2. Angaben zur Maßnahme
☐ Gemeinschaftsbildende Veranstaltungen

Sonderzuwendungen für die Jugendarbeit
☐ Beschaffung von Sachwerten

☐

Höhe der beantragten Zuwendung:
Zweck der Zuwendung:



 

3. Finanzierung

AUSGABEN
Nr.* Empfänger / Leistungserbringer Betrag

Gesamt =
* Bitte legen Sie alle Nachweise (Rechnungen, etc.) dem Verwendungsnachweis bei und nummerieren diese durch.

EINNAHMEN
Nr.* Eigenmittel / Zuwendungsgeber / Sponsoren / sonstige Dritte Betrag

Gesamt =
* Bitte legen Sie alle Nachweise (Zuwendungsbescheide, etc.) dem Verwendungsnachweis bei und nummerieren diese durch.

rechtsverbindliche Unterschrift des/der
Zuwendungsempfängers/inDatum, Ort


